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Muster einer Prüfbescheinigung gemäß § 21 Wiener Veranstaltungsgesetz 2020 (Wr. VG), LGBl. Nr. 53/2020, i.d.g.F.

Kursive, gelb hinterlegte Texte dienen der Erklärung und sind nicht Teil dieser Prüfbescheinigung!

§ 21 Wr. VG verpflichtet Inhaber*innen von unbefristet bewilligten Veranstaltungsstätten mit einem Fassungsraum von 500 oder mehr Besucher*innen, wiederkehrende Überprüfungen durchzuführen. Bei dieser Überprüfung ist mindestens alle 5 Jahre festzustellen, ob die Veranstaltungsstätte weiterhin den veranstaltungsrechtlichen Bewilligungsbescheiden entspricht.

	Veranstaltungsstätte (Bezeichnung, Adresse):


	Inhaberin bzw. Inhaber der Veranstaltungsstätte:


	Datum der Überprüfung:
	Letzte Überprüfung:
Nicht erforderlich bei Erstüberprüfung

	Überprüfende Stelle:
Die Überprüfungen können 
1. von staatlich autorisierten Anstalten, Ziviltechniker*innen oder Gewerbetreibenden jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse oder 
2. von Personen, die nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen Tätigkeit die für die jeweilige Prüfung notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der Prüfungstätigkeit bieten
durchgeführt werden. 
Typische Beispiele für den Punkt 2 wären Bühnenmeister*innen, Veranstaltungstechniker*innen, oder Personen mit einschlägigen Lehrberufen, die bereits wesentliche Berufserfahrungen in diesem Bereich sammeln konnten und mit der Veranstaltungsstätte vertraut sind. In diesem Fall wird um Beilage entsprechender Nachweise (z.B. Zeugnisse, Bestätigungen) ersucht.


	Gegenstand der Überprüfung
Folgende veranstaltungsrechtliche Bescheide wurden auf Einhaltung des Konsenses und deren Auflagen überprüft:
· Bescheid vom xx.xx.xxxx, MA 36-xxxx-xxxx-xx
· 
· Bescheid vom xx.xx.xxxx, MA 35-V/xxxx/xx


	Festgestellte Abweichungen vom Konsens bzw. von Auflagen:
Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, so hat die Prüfbescheinigung entsprechende Vorschläge samt angemessenen Fristen für die Behebung der Mängel oder für die Beseitigung der Abweichungen zu enthalten. Die Inhaberin bzw. der Inhaber der Veranstaltungsstätte hat in diesem Fall unverzüglich eine Ausfertigung dieser Prüfbescheinigung sowie eine diesbezügliche Darstellung der getroffenen und zu treffenden Maßnahmen der Magistratsabteilung 36 zu übermitteln. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist behoben, stellen diese keine Verwaltungsübertretung nach dem Wiener Veranstaltungsgesetz 2020 dar, sofern die Behebung oder die Beseitigung innerhalb der angemessenen Frist der Behörde nachgewiesen wird. 

· Bescheid vom xx.xx.xxxx, MA 36-xxxx-xxxx-xx, Auflage Nr. xxx:
· folgender Mangel wurde festgestellt:
· folgende Maßnahmen werden deswegen getroffen:
· Frist für die Behebung: xxx. 
· Bescheid vom xx.xx.xxxx, MA 36-xxxx-xxxx-xx:
· folgende Abweichung vom Konsens (laut Bescheidbeilagen, wie z.B. Plänen oder Beschreibung der Veranstaltungsstätte) wurde festgestellt:
· folgende Maßnahmen werden deswegen getroffen:
· Frist für die Behebung: xxx. 





Datum: …………………………….	…………………………………………….
	Unterschrift Inhaberin/Inhaber
